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Widerspruch und Beschwerdeführung in Bezug „Windpark Golzow“ 

LUA- Genehmigungsbescheid vom 13.03.2007 (Nr. 031.00.00/04)
Sehr geehrte Herr Prof. Dr. Matthias Freude,

sehr geehrter Herr Dr. Ulrich Stock,

Hiermit machen ich eine Eingabe resp. führen wir Beschwerde und bitten um Heilung zu den nachstehenden Themen in Bezug „Genehmigung des LUA zum Windpark Golzow“:

Bitte führen Sie eine Umweltverträglichkeitsprüfung - laut EU- Richtlinie zur Änderung der UVP-Richtlinie Einzelfalluntersuchung (Anhang II) - durch. 

Ich fordere hiermit die Genehmigungsbehörde „Landesumweltamt Brandenburg“ auf, die Vorgaben des europäischen Rechts einzuhalten.
Durch einige Bürger der Gemeinde Golzow und auch durch meine Person wurde Einsicht in die Genehmigung des LUA (Genehmigungsbescheid vom 13.03.2007 -Nr. 031.00.00/04) die Antragsunterlagen und die beiliegende Ausfertigung des BBP, genommen:

Gegen die Genehmigung möchte ich Widerspruch erheben und Bitte um Rücknahme der Genehmigung und um Heilung folgender Punkte:

Siehe o.g. Antrag und zusätzlich, dass die genehmigungsfähigen Unterlagen vollständig und in sich schlüssig vorzulegen und auch nur so genehmigungswürdig sind.

1.
Anders als in der Auslage des FNP und des BBP, liegt nun hier ein Wegeplan vor.

Die Zuwegungen zu den WEAs 7, 8, 9, und 10 werden direkt von der B 102 geschaffen. Nach meiner Kenntnis, sind neue Zuwegungen direkt von Bundesstraße (in einer gefährlichen Kurve) nicht rechtmäßig. Es sei denn, die zuständige Behörde erteilt Ausnahmegenehmigungen. Diese lagen nicht aus bzw. vor und wurden auch nicht erwähnt.


Der Abstand der o.g. WEAs von der Bundesstraße beträgt weniger als 100 m. Das ist nicht recht-


mäßig, da laut Baugesetzbuch die Abstände 1 x H betragen müssen.


Eine Kontrolle der Abstände war nicht möglich, da keinerlei Abstandmaße zu Straßen, Häusern und 

   
Anrainern eingetragen wurden.


Somit liegen unvollständige Antragsunterlagen vor.
2. Eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung aus Dez. 2004 liegt vor. Die durch das verbindliche EU- Umweltrecht geforderte FFH- Prüfung liegt nicht vor. Die Karte zur FFH- Untersuchung 


ist ohne Datum. Die vorliegende FFH- Untersuchung ist Mangel- und Fehlerhaft.


Alle ausgelegten Karten weisen unterschiedlichen Versionen von WEA- Anzahl und teilweise auch 


unterschiedliche Stellorte auf.


1. Version: Nur 11 WEAs dargestellt.


2. Version: Positionen entgegen dem BBP und der Version 1. vollkommen anders dargestellt.


Die Karten der FFH - Verträglichkeitsuntersuchung und die Karten als Anlage der Genehmigung des 


LUA stimmen vielfach nicht überein (z.B. Stellplätze WEAs 6-10).
3. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung soll beantragt worden sein. Diese soll sich in einem Ordner 5 be-


finden. Durch die Bürger wurde im gesamten Raum der Ordner 5 gesucht. Es lag kein Ordner 5 mit 


dieser Bezeichnung aus. Letzte Ordner mit höchster Bezeichnung ist der Ordner 4c.


Deckblatt mit Bezeichnung " Umweltverträglichkeitsprüfung" im Ordner 4c ist vorhanden. Hinter dem


v.g. Deckblatt befindet sich jedoch nur die nur FFH Umweltverträglichkeitsuntersuchung aus Mai 2006.


Somit ist keine FFH- Prüfung zu 2004 und / oder 2006 - auch nicht in anderen Ordnern – vorhanden 


und liegt somit nicht aus. Das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung verstößt gegen das 


geltende europäische Umweltrecht. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist durchzuführen. Zeitnahe 


Daten sind zu nutzen oder neue Daten  zu Fauna und Flora zu erheben. Siehe hier auch die Erklä-


rungen als Anlagen am Ende dieses Schreibens.
4.
Laut Punkt 5. des Genehmigungsbescheid LUA dürfen die WEA nur max. 147 m hoch sein.


Im BBP 5. Auslegung (Plananlage) sind alle Anlagen mit 150 m ausgewiesen.


Die Beschreibung der Anlagen in der Prüfvorlage LUA mit 13 Anlagen mit 12 x 147 m und 1 x 138,5 m


(Nabe 100 m und 94 m).


Somit ist eine falsche Anlage BBP beigelegt. Die Auslage zum BBP wird – nach Auskunft des Amtes 


Brück – wiederholt. Mit der überarbeiteten Version des BBP muss die Genehmigung des LUA über-


Arbeitet, geprüft und ausgelegt werden. Es kann nicht vorhergesehen werden, was im neuen BBP 


ausgewiesen und vorgelegt wird.
5.  Punkt 1.2 der Genehmigung LUA: 


Eine Anlage hat 750 m Abstand zum nächsten Wohngebäude. Das wiederspricht dem Mindest-


abstand von 800 m (laut Weisung MUNR 24.05.1996).
6. Laut Ausführungen des Bescheides des LUA dürfen in der BRB Str. 50 in der nacht 40 d(B)A nicht


überschritten werden.


In der Tabelle unter Punkt 4.4.1 werden die zulässigen Schallimmissionen in Pernitz (BRB- Str. 50) mit 


45 d(B)A angegeben. Das ist ein Verstoß gegen die TA Lärm und ist nicht schlüssig mit den 


schriftlichen Ausführungen der LUA selber. Maßgebliche Immisionswerte werden nicht eingehalten.
Anmerkung am 22.10.2006 durch Neumann: Wohnhaus Neumann/ Polzer – Brandenburger Str. 49

7. In Punkt 1.2 wird erwähnt, dass die Bankbürgschaften für den Rückbau der WEAs nicht im LUA fest-


gelegt werden, sondern in den einzelnen Verträgen mit den Verpächtern. 


Hier liegt ein Schreiben des Herrn Tacke an das LUA vom 31.08.2004 vor. 



Da - mit einer Ausnahme – Pachtverträge abgeschlossen wurden, wurde ein solcher Privat- Vertrag



durch die BI geprüft. Dort sind keine Bankbürgschaften verzeichnet oder festgeschrieben. 


Festgeschrieben ist dort nur überaus allgemein, dass sich die Germania Windkraft GmbH für den 


Rückbau verpflichtet. Die Germania WP GmbH hat jedoch schon vor einiger Zeit die "Windpark 


Golzow GmbH" ausgegründet. 


Somit ist hier zu prüfen, wer denn nun Vertragspartner der Verpächter (auch der Gemeinde Golzow


mit einer WEA) ist und wer rückbaut, bzw. den Rückbau in welcher Höhe absichert. Es muss doch den 


Grundstückseigentümern eine Bankbürgschaft in Höhe des allgemeinen und durch vereidigte Gut-


achter festgestellten Rückbauwertes in 15 - 20 Jahren von ca. 180.000,00 - 250.000,000,00 € vor-


liegen. Der Gemeinde liegt nichts vor. 


Vom Antragsteller wurde darauf verwiesen, dass die Bürgschaften mit dem LUA vereinbart werden.


Das LUA sagt nun aus, dass jeder Verpächter selber vereinbaren muss- auch die Gemeinde. Hier ist


Gefahr für die Gemeinde im Verzug. Vor Genehmigung eines Windparkes müssen die rechtlichen 


Aspekte für die Gemeinde durch das LUA geklärt und gesichert werden. Die privaten Verpächter 


müssen selber vorsorgen.


Zum heutigen Zeitpunkt, sind es die Verpächter und in einem Fall der Herr Janetzki (Germania WP) 


als Käufer eines Grundstückes. 


Der Bürgermeister der Gemeinde Golzow hat - obwohl er wusste, dass dort eine WEA entstehen soll,


auf das Vorkaufsrecht der Gemeinde verzichtet. Warum auf das Vorkaufsrecht der Gemeinde ver-


zichtet wurde ist unklar. Laut Gesetzgebung darf die Gemeinde zwar keine "Insidergeschäfte" mit


Grundstücken machen, jedoch ist ein Vorkaufsrecht kein Insidergeschäft. 


Es besteht ja laut Gesetzeskraft. Was ist mit dem möglichen Schaden für die Gemeinde?


Laut offizieller Aussage der Kommunalaufsicht des Landkreises Potsdam Mittelmark, ist die Landes-


behörde für die Festsetzung der Rückbaukosten zuständig. Laut Aussage der LUA ist jeder Ver-


pächter selber verantwortlich. Hier besteht dringender Handlungsbedarf zur Klärung der Zuständig-


keiten zwischen den Behörden, bevor eine Genehmigung rechtskräftig wird. Auf einen erheblichen 


zukünftigen Schaden für die Allgemeinheit wird hier vom Beschwerdeführer hingewiesen. Es existiert 


keine/ keine ausreichende Bankbürgschaften in Bezug des Gemeindewindrades. Auch legen diese bei 


der Auslegung  nicht mit vor. Wer bezahlt auch die Rückbaukosten bei Konkurs/ Insolvenz des 


Betreibers/ Eigentümers des Windparkes der privaten Verpächter und Verkäufer? Nach Aufzehrung 


der Pfändungen wird die Allgemeinheit die Rückbaukosten aufbringen müssen. Auch hier ist Gefahr 


im Verzug.



Ich erlaube mir hier den Hinweis, dass alle Genehmigenden sich der Gefahr aussetzen, auch 



privatrechtlich haftbar gemacht zu werden, wenn sie gegen besseres Wissen Genehmigen verant-



worten.

8.  Alle Anlagen müssen bis 14 Tage nach Genehmigung eingemessen werden. Ansonsten verfällt die 


Genehmigung. Ich verweise hier noch einmal auf die Problematik, dass keinerlei Abstandsmaße in 


den Zeichnungen des Antragstellers vorhanden sind. Somit ist eine Kontrolle der genehmigenden 


Stelle rechtlich nicht einwandfrei möglich.
9.  Punkt 2.6 der Genehmigung des LUA: Ein Wechsel in der Person des Bauherren und/ oder des 


Planers ist der Behörde (Bauaufsicht PM) unverzüglich (innerhalb 14 Tage) laut § 48+50 BRB BO 


anzuzeigen. Die Rolle der Germania Windpark GmbH in Bezug der Ausgründung der "Windpark 


Golzow GmbH" ist hier durch den Genehmigenden zu prüfen. Alle vertraglichen und baurechtlichen 


Sachverhalte sind zu eruieren. Die „Windpark Golzow GmbH existiert schon wesentlich länger als 


14 Tage. Ein Gesetzesverstoß und auch enorme Gefahren für die Allgemeinheit können hier 


vorliegen. 

10.  Neben dem unzureichenden, rechtlich falschen und von allen anderen Plänen unterschiedlichen 


vorliegenden Wegeplan liegt auch der Kabelverlegeplan aus. 


Dieser Kabelverlegeplan und auch der Wegeplan lag bei der Auslage zum BBP nicht mit aus.


Im Kabelverlegeplan wie auch im Wegeplan sind diverse Ungereimtheiten enthalten, da Abstand-


flächen nicht eingehalten werden und Rechte Dritter nicht beachtet werden. Einige Vertragspartner der 


Germania WP GmbH haben ihre Einwilligungen - wegen Übervorteilung und Falschinformationen -


bereits zurückgezogen. Auch sind die Vertragslaufzeiten teilweise bereits ausgelaufen.


Auch liegen Kabel direkt an den Grundstücksgrenzen z.B. der Fa. Jans und/ oder WEA- Abstands-


flächen ragen in diese Grundstücke hinein. Diese Fam. hat bestimmt keine Zustimmung erteilt. Die


betreffenden Familien haben bereits schriftlich Wiederspruch bei der Germania WP GmbH eingelegt


Leider ist es den Bürgern nicht bekannt, ob nun die Windpark Golzow GmbH“ der Ansprechpartner für 


Wiedersprüche und/ oder Untersagungen ist. Das ist ein rechtlich unhaltbarer Zustand, der von den

Aufsichts- und Prüfbehörden schnellstmöglich aufgeklärt werden muss.
11.  Das Gutachten für Baugrund und Gründung im Ordner 3A des Antrages auf Genehmigung des 


Windparkes an das LUA, ist vom 27.07.2004 und weist nur 10 Anlagen mit 2,3 MW und 1 Anlage mit 


1,5 WM aus. Es fehlen hier die Gutachten für 2 Anlagen. Laut BBP sollen 12 Anlagen mit 2,3 WM und


eine mit 1,5 MW errichtet werden. Genehmigt durch das LUA werden nun 12 Anlagen mit 2 MW und 


eine mit 1,5 MW. Die Nachträge zur Genehmigungsvorlage wurden kontrolliert. Es liegen keine Er-


gänzungen vor. Der Antrag ist somit unvollständig. Somit ist auch der BBP in Bezug des Gutachtens 


über den Baugrund und Gründung unvollständig, da diese 2 Anlagen dort ebenfalls fehlen.
12.  Im Order 4 f befindet sich der Umweltbericht aus Mai 2006. Es befindet sicht in diesem Ordner und auch nicht in den anderen Ordnern eine FFH- Verträglichkeitsprüfung. 


Auch die Blattanzahl der Umweltberichte, die in der Übersicht ausgewiesen wurde, stimmt nicht mit 


der ausgelegten Blattanzahl überein. Es fehlen ein erheblicher Teil der Blätter (z.B. 28 Blätter Um-


weltbericht ausgelegt und 128 in der Übersicht ausgewiesen).


Was fehlt kann nicht eruiert werden, da es keine Unterpunkte in der Übersicht gibt.


Somit sind die ausgelegten Unterlagen in einem erheblich Umfang unvollständig. Ob die Unterlagen


zur Prüfung durch das LUA auch gefehlt haben, kann hier nicht nachvollzogen werden.
13.  Die FFH- Verträglichkeitsuntersuchung 2006 wurde nicht mehr nach § 34/ 19c etc. (stand 30. Oktober


1998) durchgeführt. Dieser Text wurde gegenüber der FFH- Untersuchung Dez./ 2004 in der FFH- 
Untersuchung Mai/ 2006 gestrichen. In der FHH- Untersuchung Mai/ 2006 fehlt jeglicher rechtlicher


Bezug! Das ist ein schwerer Fehler in den Genehmigungsvorlagen, da ohne rechtlichen Bezug auch 


nicht von der Genehmigungsbehörde einwandfrei geprüft und durch den Beschwerdeführer nicht 


Bezug genommen werden kann.
14.  Laut BBP stehen die 3 WEAs 8, 9, 10 zu nahe an der Bundesstraße. Siehe hier - in Bezug Abstand-


kriterien - den Punkt 1.2. der Ausführungen des LUA. Somit wiederspricht sich die Genehmigung auch   

 in diesem Punkt selber. Auch der BBP ist somit hinfällig. Die durch das LUA benannte Formel zur Ein 

 haltung von Abständen (Baugesetzbuch 1 x H) müssen nicht nur zur Bundesstraße, sondern auch 

 zum Wald und zu anderen Flächen/ Gebäuden eingehalten werden. In diversen Fällen (siehe Pläne) 

 werden die Abstandkriterien nicht eingehalten.
15.
Siehe Punkt 1.2 der Genehmigung des LUA:


Antrag an das LUA mit 2,3 MW je Anlage. Genehmigung durch das LUA mit max. 2,0 MW pro Anlage


(+eine kleinere). Die durch den Antragsteller vorgelegten Anlagenparameter (technische Datenblätter)


beziehen sich auf andere Anlagen, als die, die nun - laut der eigenen durch den Antragsteller (sich alle


erheblich wiedersprechenden) Zeichnungen gebaut werden sollen. Abgesehen davon, dass in der 5. 


Auslegung des BBP noch viel höhere Anlagen verzeichnet werden.


Somit stimmen auch nicht mehr das Schallgutachten etc. mit der LUA- Genehmigung überein.


Die Schallwerte (Gutachten und technischen Datenblätter) der genehmigten Anlagengrößen sind neu


dem LUA vorzulegen und die Genehmigung auch hier neu zu überprüfen. Kleine Anlagen bedingen


nicht zwangsweise einer verringerten Schalllast. 

Auch ist zusätzlich der BBP neu auszulegen und alle Gutachten auf die durch das LUA genehmigten 

Maximalgrößen zu ändern. In der Auslegung zum BBP wurden noch 12 Anlagen mit 2,3 MW und eine mit 1,5 MW - alle 150 m hoch – zur Genehmigung vorgelegt.

Die Genehmigungsvorlagen der Germania WP GmbH sind somit fehlerhaft und zum erheblichen Teil unvollständig. 

16.  Der Hinweis des einwendenden Bürgers zum BBP, dass laut Waldgesetz basierend auf dem Bau-



gesetzbuch die Abstandmaße nicht eingehalten werden, sind durch die Aussagen des LUA bestätigt 



und sogar noch verschärft. Somit sind alle WEA auf Ihren Standort zu überprüfen und diese ggf. zu 



verschieben oder entfallen zu lassen.


Da die Anlagen selbst in den Genehmigungszeichnungen viel zu nahe (und in allen Genehmigungs-


zeichnungen anders dargestellt) an anderen Flächen stehen, ist auch die Genehmigung des LUA zu 


überprüfen und die Standorte zu ändern. Der Antrag ist mit rechtlich vollständigen und inhaltlich über-


einstimmenden Unterlagen neu einzureichen, zu prüfen und auszulegen.
17. Die FFH Verträglichkeitsuntersuchung aus Mai 2006 bezieht sich auf Ergebungen ab 1998 und in 


Bezug der Rastplätze 1993- 1997. Es sind jedoch neuere Vorhanden, da der BI ja auch ein neues 


Gutachten der zuständigen Vogelschutzwarte vorliegt. Auch müssen im Zuge der einzelnen Planver-


fahren – aufbauend auf dem Landschaftsrahmenplan – von dem Investor und seinen Planern er-


gänzende und zeitnahe erstellte Gutachten , Vogelzählungen etc. ausgefertigt bzw. erhoben werden.


Siehe hier weiter unten die Anlage zu diesem Thema. Ich verweise hier auf die nicht von den Planern 


aufgenommenen Fledermausvorkommen (kleines Mausohr) mitten im geplanten Windpark, auf die 


nicht erfassten Horste für geschützte Greifvögel und sonstige schwere Versäumnisse. 


Hier wurde im schweren Umfang allgemeinverbindliches europäisches Umweltrecht und auch 


deutsches Recht missachtet.


Auch nach vielen Hinweisen aus der Bevölkerung, der staatlichen Vorgelschutzwarte, der Umwelt-


organisationen und der Jägerschaft, werden die tatsächlichen Bestände an Flora und Fauna negiert.


Es werden vollkommen alte und somit falsche Ansätze dem LUA zur Genehmigung vorgelegt. 


Laut Vorschrift sind vom Antragsteller/ Planer neue Zählungen zum gesetzlich genau vorgeschrie-


benen Zeitpunkt durchzuführen. Nur diese Zählungen, eine daraus resultierende FFH Umweltver-


träglichkeitsuntersuchung und dann eine FFH- Umweltverträglichkeitsprüfung nach EU Richtlinie, 


ergibt eine genehmigungsfähige Vorlage.
18. Auf Seite 26 von 32  der Genehmigung, wird unter Punkt 3.2 gem. Einwand , ein ornitologisches 


Gutachten der UNB aus 2002 erwähnt. Laut Aussage des LUA werden hier keine Probleme für den


Bau des Windparkes Golzow gesehen.


Das zitierte Gutachten liegt nicht mit aus. 


Hier erhebt der Beschwerdeführer Widerspruch, da das hier vorliegende Gutachten der staatlichen


Vogelschutzwarte im Auftrag des UNB, sich vollumfänglich gegen jeglichen Bau von WEAs in den 


betreffenden Gebieten ausspricht. Da hier wohl dem LUA ein unbekanntes Gutachten vorliegt und das 


der BI vorliegende Gutachten der LUA nicht vorliegt, ist die Genehmigung zurückzuziehen, das dem


LUA vorliegende Gutachten auszulegen und eine Prüfung des dem Beschwerdeführer vorliegenden 


Gutachtens durchzuführen. Es besteht hier erheblicher Klärungsbedarf.
19.  Der Antragsteller wiederspricht sich in seinem Antrag ständig selber. Unter Punkt 8. FFH- Untersu-



chung, spricht er von:


im Jahr 2006 - 140 - max. 145 m Höhe, als nicht erhebliche Überschreitung bei 2 m


im Jahr 2004 - 145 - max. 150 m Höhe, als überhaupt nicht erhebliche Überschreitung.


Es wäre für die Einwender zur Genehmigung – auch in Bezug der anderen Punkte - wichtig zu wissen:


- wie hoch, welche Anzahl und wo genau etc. will nun der Antragsteller eigentlich bauen und welche 


  Schallschutz- und bautechnischen Daten legt er zur Prüfung vor?


- welcher Windpark wird nun mit welchen Daten und welchen Auswirkungen von der UNB mit welchen 


  Parametern genehmigt? Es Wiedersprechen sich alle Zeichnungen und Anträge (auch Bauan-


  träge) inkl. aller Daten erheblich. Welche Anlagen will der Antragsteller nun bauen? Was ist mit dem 


  Gutachten des Vogelschutzes/ UNB?


- Was ist mit Überschreitung von 2 m je Anlage. Entweder sind maximal 145 m vorgeschrieben oder 


  nicht. Der Beschwerdeführer fordert in diesem Punkt die Einhaltung der Maximalhöhen von den 


  gutachterlicht festgelegten maximal 145 m. Zusätzlich abgesehen vom Ergebnis der vorgeschrie-


  benen Umweltverträglichkeitsprüfung/ Einzelfallprüfung.
20.  Bei der 5. Auslage des BBP (Bebauungsplanes) war die FFH- Verträglichkeitsuntersuchung aus 


Mai/ 2006 nicht ausgelegt. Eine Prüfung - siehe auch vor - auch nicht.

21.
Weiterer Schallschutz.



Wie ist der zeitliche Zusammenhang zu sehen, den Status des allgemeinen Wohngebietes in 



Pernitz (Brb. Str. 50) in ein Mischgebiet zu ändern.


Laut Aussage der Antragsteller und auch des Bürgermeisters Golzow, hatten damals der Antrag zum 


FNP nichts mit dem Windpark zu tun. Diese Aussage ist eine amtliche, da in einer GV- Sitzung 


öffentlich verkündet. Der Beschluss wurde in einem engen zeitlichen Zusammenhang durch die GV 


gefasst.



Das Gebiet des nördlichen Pernitz wird vom LUA als Wohngebiet festgeschrieben und eine Ausnahme 



als Immissionsort angeordnet. Nach Festlegung LUA ist Pernitz ein "allgemeines Wohngebiet". In 



Höhe der Brandenburger Straße 50 dürfen somit nach TA Lärm in der Nacht nur 40 dB(A) auftreten.



Die Betrachtung Summenschallpegel laut TA Lärm wird vorgeschrieben. Diese Betrachtung ist bisher 



nicht erfolgt. Das ist ein schwerer Verfahrensfehler im Genehmigungsverfahren.



Auszug TA Lärm:

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und - sofern im Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagengeräusche auftreten - die Bestimmung der Vorbelastung sowie der Gesamtbelastung nach Nummer A.1.2 des Anhangs voraus. Die Bestimmung der Vorbelastung kann im Hinblick auf Absatz 2 entfallen, wenn die Geräuschimmissionen der Anlage die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. 


Laut Aussage der Antragsteller, sind die Windkraftanlagen nicht zu hören. 45 d(B)A + große Stallan-


lage können 80 Grüneicher Bürger und Ihre Kinder krank machen. Dementsprechende Gutachten


können jederzeit eingesehen werden. WEAs erzeugen einen unterschwelligen Dauerton, der nicht mit


kurzzeitig oder zeitlich bedingt auftretenden Geräuschen verglichen werden können. Auch wurde nicht


der Summenschallpegel in Grüneiche in Bezug der Schallimmissionen der Agrargenossenschaft 


betrachtet. Das ist ein zusätzlicher Verstoß gegen die TA Lärm und alle anderen EU- Gesetzgebungen 


(Schutz der Gutes Mensch). Die Agrargenossenschaft, die ca. 500 m von Grüneiche entfernt eine


große Anlage betreibt, wurde schon ohne die vermehrte Anwesenheit von neuen WEAs um Einhaltung


der Schallwerte gebeten. Schon heute ist die Belastung des Kleinen Ortes immens, da auch noch 


zusätzlich alle Lieferfahrzeuge (Traktoren, Schwerlast LKW etc.) direkt durch den Ort fahren.

Warum werden die Summenschallpegel nicht mit den wirklichen Daten untersucht und liegen 

dem LUA nicht zu Prüfung vollständig vor? Die TA Lärm sagt hier eindeutig aus. Betrachtet werden muss somit der Summenschallpegel von 13 WEA- Neuanlagen + 2 WEA Altanlagen + Verkehr (natürlich zur Pflanz- und Erntezeit) und die Stallanlage /(incl. Biomasse- Plant). Somit ist die Genehmigungsvorlage der Germania WP GmbH auch in diesem erheblich wichtigen Punkt unvollständig und die Daten sind irreführend. Abgesehen davon, dass noch keine Daten der nun genehmigten 2 MW – Anlagen vorliegen. Die Genehmigung des LUA ist zurückzuziehen, ein rechtlich vollständiges Schallschutzgutachten vorzulegen und zu prüfen.
Eine ergänzende Schallprognose aus Jan. + Febr. 2005 liegt auch vor. Jedoch bezieht sich diese auch nur auf Anlagen mit 2,3 MW. Wie gesagt, diese müssen nicht zwangsläufig leiser sein! Also ist eine erneute Prüfung von vollständigen und rechtsicheren Unterlagen erforderlich.

22  Das Schallgutachten ist aus 2002- und somit auf Grundlage der damaligen 11 Anlagen erstellt. 


Ein Schallgutachten für die 13 Anlagen mit den bisherigen und auch den neuen Anlagentypen liegt den


Unterlagen Genehmigung LUA nicht bei.


Auch dem BBP lagen diese Unterlagen nicht bei.


Schon alleine aus diesem Grund kann eine Genehmigung durch das LUA nicht erteilt werden. Ein 

altes Gutachten mit viel weniger betrachteten WEAs, kann doch nicht eine genehmigungsfähige

Unterlage darstellen. Abgesehen von dem alten und somit falschen Gründungsgutachten und den 

anderen vielen fehlenden Daten und uralten, unstimmigen und somit falschen Genehmigungsunter-

lagen des Antragstellers.

23.
Beantragung der Durchführung einer Einzelfallprüfung.

„Subjektive Eindrücke in Bezug der Beurteilung der Höhen etc. von Windkraftanlagen“ 

Rechtskräftige Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.2006 (BVerwG 4 B 72.06 OVG 8 A 3726/ 05), dass Windkraftanlagen u.a. sehr wohl eine „optisch bedrängende Wirkung“ aufweisen.

Um den „gordischen Knoten“ bei Einsprüchen der Bürger zu lösen und damit eine einwandfreie 

Entscheidungsgrundlage für GV und Ämter zu bieten , wird die Einzelfallprüfung – als einzige 

Lösungsmöglichkeit – durch das Bundesverwaltungsgericht empfohlen. Siehe hier auch die UVP- 

EU Richtlinie).

Eine Einzelfallprüfung wird hiermit (laut des Spruches des Bundesverwaltungsgerichtes und laut UVP- 

EU- Richtlinie) beantragt. Siehe Antrag oben und Anhang.
24.  Die Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Golzow von 500.000,00 € sollen auf dem Gebiet der 

 Gemeinde Gollwitz durchgeführt werden.

 Laut Aussage der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow, kann die Gemeinde Golzow keine 

Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ausweisen.

Dem wiederspreche ich. Ausgleichsmaßnahmen sind möglichst in dem räumlichen Umfeld zu tätigen, 

wo der Landschaftseingriff stattfindet. Es ist den Bürgern der Gemeinde Golzow nicht bekannt, dass 

zu diesem Thema jemals eine Veranstaltung stattgefunden hat, oder in einer anderen Form dieses 

Thema geprüft und öffentlich ausgewertet wurde. 

Viele Bürger würden Teile Ihrer Grundstücke oder ganze Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen zur 

Verfügung stellen. In Umkreis von Grüneiche nisten Störche. Die Bunkeranlagen oberhalb Grüneiche 

könnten noch besser als Fledermausquartiere hergerichtet werden. In Grüneiche und anderen Orts-

teilen der Gemeinde Golzow könnten viele Hecken und Streuobstwiesen entstehen. Es wird aus 

diesen Gründen hier bezweifelt, dass die Gemeinde Golzow keine Flächen zur Verfügung stellen 

kann, da eine rechtmäßige Prüfung nicht bekannt ist und die privaten Grundstückseigentümer nicht 

beteiligt wurden.

Da hier ein Verfahrensfehler vorliegt und eine Verwendung der ca. 500.000,00 € Ausgleichsmaß-

nahmen für Golzow nicht nach Vorschrift und mit Einbeziehung der privaten Grundstücksbesitzer in 

Golzow überprüft wurde, ist dieses nachzuholen.

Der Part „Flächenausweisung“ hätte in Zusammenarbeit mit den Bürgern und unter Einhaltung der 

EU- Umweltrichtlinie, schon rechtlich einwandfrei geklärt werden können. Nicht umsonst schreibt die EU- Umweltrichtlinie die Bürgerbeteiligung vor. Leider wurde diese Bürgerbeteiligung bei den bisherigen Bauleitverfahren „Windpark Golzow“ zum FNP und BBP nicht beachtet und somit gegen das verbindliche EU- Umweltrecht verstoßen.

Auch bei einer Genehmigung, bitten ich die zuständige Genehmigungsbehörde sich nicht ohne weiteres dem EU Umweltrecht (Umweltrichtlinie) zu entziehen.

Anlagen zu o.g. Punkten:

Ich möchte vermeiden, hier noch die EU- Umweltrichtlinie oder die betreffenden Bimsch. anzuhängen.

Anbei nur ein kleiner Auszug aus den Vorschriften, um deren (und der o.g.) vollumfängliche Einhaltung bzw. Kontrolle der Einhaltung ich zusätzlich hiermit höflich bitten möchte.

Landschaftsplan und Grünordnungsplan:

Der Träger von Bauleitplanungen muss diese Unterlagen mit erarbeiten, auslegen und genehmigen lassen. 

Mir ist nicht bekannt, dass ich solche Unterlagen/ Leistungen des Antragstellers und somit der Stadt und Land GmbH im vollen Umfang und zu jedem Genehmigungsschritt (mit allen Änderungen) fehlerfrei gesehen habe.
Hier der rechtsverbindliche Ablauf mit den eindeutigen Zuweisungen der Verantwortlichkeiten und des Umfangs:

	Landschaftsrahmenplan

	Planart
	a) Landschaftsrahmenplan 1)
Bereiche der Nationalparks und Biosphärenreservate
§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 BbgNatSchG
b) Landschaftsrahmenplan 1)
- übrige Bereiche -
§ 4 Abs. 1, § 6 Abs. 2 BbgNatSchG

	Aufstellung
	a) oberste Naturschutzbehörde
§ 6 Abs. 1 BbgNatSchG

b) untere Naturschutzbehörde
§ 6 Abs. 2 BbgNatSchG

	Verpflichtung
	a) "Für die Bereiche... stellt die oberste Naturschutzbehörde Landschaftsrahmenpläne auf."
§ 6 Abs. 1 BbgNatSchG 
b) s.o. Landschaftsprogramm; 
§ 3 und § 6 Abs. 4 BbgNatSchG

	Genehmigung 
	a) -

b) oberste Naturschutzbehörde 
§ 6 Abs. 2 BbgNatSchG

	Verbindlichkeit 
	a) diejenigen Erfordernisse und Maßnahmen behörden-verbindlich, die Aufnahme in Regionalplänen gefunden haben 
§ 6 Abs. 5 BbgNatSchG 2)
b) s.o.
Landschaftsrahmenpläne a)

	Übernahme 
	a) die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in die Regionalpläne
§ 6 Abs. 5 BbgNatSchG
b) s.o.
Landschaftsrahmenpläne a)

	Veröffentlichung 
	-


	Landschaftsplan

	Planart
	Landschaftsplan
§ 4 Abs. 1 und § 7 BbgNatSchG

	Aufstellung
	Träger der Bauleitplanung 3)

	Verpflichtung
	s.o. Landschaftsprogramm;
§ 3 und § 7 Abs. 1 BbgNatSchG

	Genehmigung 
	- 3)

	Verbindlichkeit 
	diejenigen Ziele und Maßnahmen behördenverbindlich, die Aufnahme im Flächennutzungsplan gefunden haben
§ 6 Abs. 5 und § 7 BauGB

	Übernahme 
	Die Inhalte der Landschaftspläne sind als Darstellungen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne aufzunehmen.
§ 7 Abs. 5 BbgNatSchG

	Veröffentlichung 
	Flächennutzungsplan:
Genehmigung ist ortsüblich bekannt zumachen; jedermann kann Flächennutzungsplan, Erläuterungsbericht und Umwelterklärung einsehen und Auskunft über Inhalt verlangen
§ 6 Abs. 5 BauGB


	Grünordnungsplan

	Planart
	Grünordnungsplan
§ 7 BbgNatSchG

	Aufstellung
	Träger der Bauleitplanung 3)

	Verpflichtung
	Die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung können für Teile des Gemeindegebietes Grünordnungspläne aufstellen
§ 7 Abs. 2 BbgNatSchG

	Genehmigung 
	-

	Verbindlichkeit 
	a) rechtsverbindlich über den Bebauungsplan
§ 7 Abs. 5 BbgNatSchG
§§ 8, 9 und 10 BauGB
b) rechtsverbindlich als Satzung von Trägern der Bauleitplanung beschlossen, falls Bebauungsplan nicht aufgestellt wird
§ 7 Abs. 6 BbgNatSchG

	Übernahme 
	a) Die Inhalte der Grünordnungspläne sind als Darstellungen und Festsetzungen in die Bebauungspläne oder Vorhaben- und Erschließungspläne aufzunehmen.
§ 7 Abs. 2 BbgNatSchG 
b) -

	Veröffentlichung 
	Bebauungsplan: Genehmigung oder der Beschluss der Gemeinde ist ortsüblich bekannt zumachen; jedermann kann Bebauungsplan, Begründung und zusammenfassende Umwelterklärung einsehen und Auskunft über Inhalt verlangen
§ 10 BauGB
b) Veröffentlichung gem. 
§ 10 BauGB


1) Wird als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege aufgestellt (§§ 5, 6 Abs. 4 BbgNatSchG). 
2) Die Inhalte der Landschaftsplanung sind in Planungen und Verwaltungsverfahren, die sich auf Natur und Landschaft auswirken können, zu berücksichtigen und stellen Maßstäbe für Beurteilung der Umweltverträglichkeit sowie für die Prüfung der Verträglichkeit von Projekten und Plänen nach den §§ 26d und 26e dar; Begründungspflicht, falls den Inhalten nicht Rechnung getragen werden kann (§ 3 BbgNatSchG). 
3) Beteiligung: UNB bei der Aufstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen durch kreisangehörige Gemeinden, bei kreisfreien Städten die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege (§ 7 Abs. 7 BbgNatSchG). 

(Anmerkung und Antrag Beschwerdeführer: Die o.g. und geforderten Unterlagen liegen nicht oder nicht vollständig den jeweiligen Genehmigungsunterlagen bei. Siehe hier auch o.g. Beschwerdeführung. 

Textende
Hier auch ein Auszug aus dem Waldgesetz (Auszug - Internet unter "BRAVORS"):
 

§ 1a
Biotopverbund

(1) Auf mindestens 10 Prozent der Landesfläche soll ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen werden. Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Das Land stimmt sich hierzu mit den angrenzenden Ländern ab.

(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Die Funktionsfähigkeit des Biotopverbunds ist insbesondere auch für wandernde Tierarten zu gewährleisten. Der Biotopverbund kann auch der Verbesserung der ökologischen Kohärenz des Europäischen Netzes „Natura 2000“ dienen.

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind:

1. festgesetzte Nationalparks, 

2. im Rahmen des § 32 gesetzlich geschützte Biotope, 

3. Naturschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, 

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich 

a. Teilen von Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, Biosphärenreservaten und Europäischen Vogelschutzgebieten, 

b. Landschaftsstrukturelementen, 

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Zieles geeignet sind.

Die durch den Biotopverbund im Sinne des Absatzes 2 zu sichernden Tier- und Pflanzenarten, die artbezogenen Kriterien zur Bestimmung der für den Biotopverbund geeigneten und erforderlichen Flächen und Elemente sowie die Räume, in denen der Biotopverbund errichtet werden soll, werden durch die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege ermittelt und im Landschaftsprogramm (§ 5) dargestellt. 
(4) Die für den Biotopverbund geeigneten und erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind in den Landschaftsrahmenplänen (§ 6) und Landschaftsplänen (§ 7) darzustellen und - soweit nicht bereits erfolgt - durch planungsrechtliche Festlegungen, langfristige Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz), Ausweisung geeigneter Gebiete und Objekte im Sinne des § 19 Abs. 1 oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten.
 

Abschnitt 2
Landschaftsplanung, Umweltbeobachtung

§ 9
Umweltbeobachtung

(1) Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des Naturhaushalts und seine Veränderungen, die Folgen solcher Veränderungen, die Einwirkungen auf den Naturhaushalt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf den Zustand des Naturhaushalts kontinuierlich zu ermitteln, auszuwerten und zu bewerten. 
(2) Zuständig für die Umweltbeobachtung ist das Landesumweltamt. Die bei den Landesbehörden zu Absatz 1 vorliegenden und verfügbaren Daten sind auf Anforderung dem Landesumweltamt zur Verfügung zu stellen. § 66 bleibt unberührt. Das Landesumweltamt nimmt die Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern im Sinne des § 12 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vor.

Abschnitt 3
Eingriffe in Natur und Landschaft

§ 10
Begriff des Eingriffs in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

(2) Als Eingriffe gelten insbesondere:

1. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen, die einem Planfeststellungsverfahren unterliegen, auch wenn nach den Rechtsvorschriften im Einzelfall von dessen Durchführung abgesehen werden kann, 

2. Abbau oder die Gewinnung von Bodenschätzen oder Bodenbestandteilen sowie von Sedimenten aus Seen, Teichen oder Flüssen, 

3. die Vornahme selbstständiger Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder die selbstständige Ausfüllung von Bodenvertiefungen, wenn 

a. die betroffene Grundfläche größer als 100 Quadratmeter ist oder 

b. eine Erhöhung oder Vertiefung von mehr als zwei Meter auf einer Grundfläche von mehr als 30 Quadratmetern erreicht wird, 

wobei mehrere Vorhaben auf einer Grundfläche zusammenzurechnen sind,

4. die selbstständige Beseitigung der Bodendecke auf nicht bewirtschafteten Grundflächen, soweit mehr als 100 Quadratmeter in Anspruch genommen werden, 

5. die Änderung der Nutzungsart von Dauergrünland auf Niedermoorstandorten, 

6. die Anlage oder wesentliche Änderung von Golfplätzen oder Motorsportbahnen, 

7. das Verlegen oberirdischer und unterirdischer Versorgungs-, Entsorgungs- und Materialtransportleitungen im Außenbereich, 

8. die Umwandlung von Wald nach dem Waldgesetz des Landes Brandenburg in eine andere Nutzungsart, 

9. die Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen im Außenbereich, 

10. die Errichtung oder wesentliche Änderung von Werbeanlagen im Außenbereich 

11. die Beseitigung von Grünflächen im besiedelten Bereich, soweit die betroffene Grundfläche größer als 400 Quadratmeter ist, 

12. die Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu intensiver Landwirtschaftsnutzung, 

13. die Errichtung von Skipisten. 

(3) Nicht als Eingriffe gelten:

1. alle baugenehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 55 der Brandenburgischen Bauordnung bis auf Vorhaben gemäß Absatz 2 Nr. 5, Absatz 7 Nr. 8 sowie Absatz 10 Nr. 2, 3 und 9 dieser Vorschrift, 

2. das Verlegen und die Unterhaltung oberirdischer und unterirdischer Versorgungs-, Entsorgungs- und Materialtransportleitungen innerhalb des Werkgeländes, 

3. die Pflege, Restaurierung oder Rekonstruktion unter Denkmalschutz stehender Garten- oder Parkanlagen entsprechend einer zwischen unterer Denkmalschutzbehörde und unterer Naturschutzbehörde einvernehmlich abgestimmten langfristigen gartendenkmalpflegerischen Zielstellung, 

4. die Errichtung von Lärmschutzwällen, sofern keine gesetzlich geschützten Biotope, Naturschutzgebiete oder Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung davon betroffen sind. 

(4) § 21 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

§ 12
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen, Unzulässigkeit von Eingriffen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind auch vermeidbar, wenn das mit dem Eingriff verfolgte Ziel auf andere zumutbare, die Natur und Landschaft schonendere Weise erreicht werden kann. 

(2) Der Verursacher hat vorübergehende unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer Frist zu beseitigen, die von der nach § 17 Abs. 1 zuständigen Behörde nach naturschutzfachlichen Kriterien bestimmt wird und auf Antrag verlängert werden kann. Nicht nur vorübergehende unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in der betroffenen naturräumlichen Region in gleichwertiger Weise ersetzt sind. Das Gleiche gilt bei Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, wenn und sobald das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Für die Erfüllung der Ausgleichs- und Ersatzpflicht haftet auch der Rechtsnachfolger des Verursachers. 

(3) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range vorgehen. Wenn als Folge eines Eingriffs Biotope zerstört werden, die für dort wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen der streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur zulässig, wenn er aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist.

(4) Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Maßnahmen sind die Programme und Pläne nach den §§ 5, 6 und 7 zu berücksichtigen. § 8 Abs. 3 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt. Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in rechtlicher Hinsicht zu sichern. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils erforderlichen, im Zulassungsbescheid festzusetzenden Zeitraum entsprechend den Kompensationszielen zu unterhalten. Soweit erforderlich, kann die zuständige Behörde verlangen, dass Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bereits vor oder während der Durchführung des Eingriffs vorgenommen werden.

§ 14
Anrechnung vorgezogener Maßnahmen, Maßnahmen- und Flächenpools

(1) Der Verursacher eines Eingriffs kann seiner Kompensationspflicht nach § 12 Abs. 2 auch dadurch nachkommen, dass er sich von der nach § 17 zuständigen Behörde als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme solche Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege anrechnen lässt, von denen dauerhaft günstige Wirkungen auf die in § 10 Abs. 1 genannten Schutzgüter ausgehen und die ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor dem oder mit Beginn des Eingriffs durch ihn selbst oder einen Dritten durchgeführt worden sind. Voraussetzung für eine Anrechnung als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme ist, dass 

1. eine Dokumentation des Ausgangszustandes der aufgewerteten Flächen vorliegt, 
2. die Maßnahmen den Darstellungen und Festsetzungen der Landschaftsplanung entsprechen, 
3. die Inanspruchnahme der Grundstücke, auf denen Maßnahmen durchgeführt worden sind, als Grundstücke für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für den jeweiligen Eigentümer tatsächlich und rechtlich gesichert ist, insbesondere durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. 

Maßnahmen nach Satz 1 und die dafür in Anspruch genommenen Flächen sollen zweckentsprechend zu Maßnahmen- oder Flächenpools zusammengefasst werden.

(2) Der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Fachminister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres zu regeln; insbesondere können Bestimmungen getroffen werden über

1. die Anrechnung und Bewertung vorgezogener Maßnahmen; 

2. die Zertifizierung von Maßnahmen- oder Flächenpools; 

3. die Anerkennung einer oder mehrerer unter der Aufsicht des Landes stehenden Agenturen zur Bevorratung und zum Vertrieb vorlaufender Kompensationsmaßnahmen oder hierfür geeigneter Flächen, auch im Auftrag Dritter, die die Kompensationsverpflichtung von Eingriffsverursachern mit befreiender Wirkung für diese gegen Entgelt übernehmen kann. 

§ 15
Ersatzzahlung

(1) Sind die Beeinträchtigungen nicht oder nicht vollständig ausgleichbar oder in sonstiger Weise kompensierbar und ist der Eingriff nach § 12 Abs. 3 zulässig, so hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (Ersatzzahlung). Eine Ersatzzahlung soll auch geleistet werden, wenn damit eine Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes mit gleichen Aufwendungen besser verwirklicht werden kann. Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den Kosten der unterbliebenen Ersatzmaßnahme. Dazu gehören die im Einzelfall erforderlichen Kosten für deren Planung, die Flächenbereitstellung und die Pflege. Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bemisst sich die Ersatzzahlung nach deren Umfang und Schwere. 

(2) Die Ersatzzahlung ist als zweckgebundene Abgabe an das Land zu entrichten, das sie an die nach § 59 zuständige Stiftung weiterleitet, die sie für Maßnahmen im Sinne des § 59 Abs. 2 Nr. 1 bis 2 in der betroffenen naturräumlichen Region, nach Möglichkeit im Gebiet des betroffenen Landkreises oder der kreisfreien Stadt verwendet. § 8 Abs. 4 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt.

(3) Die Ersatzzahlung ist mit der Gestattung des Eingriffs festzusetzen. Sie ist vor Beginn des Eingriffs zu leisten. In der Zulassung kann eine andere Fälligkeit bestimmt werden; in diesen Fällen soll Sicherheit geleistet werden.

§ 17
Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen, Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Wenn für den Eingriff in anderen Rechtsvorschriften, auch solchen des Naturschutzrechts, eine behördliche Zulassung oder Anzeige vorgeschrieben ist, so hat die hierfür zuständige Behörde die zur Durchführung der §§ 12 bis 15 erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Sie kann hierzu besondere Nebenbestimmungen erlassen. Solche Nebenbestimmungen können auch nach Erteilung der Zulassung erlassen, geändert oder ergänzt werden, wenn der Antragsteller sich hiermit einverstanden erklärt hat oder dies zur Vermeidung schwerer und unvorhergesehener Beeinträchtigungen des Naturhaushalts notwendig ist.

(2) Die Entscheidungen ergehen im Einvernehmen mit der gleichgeordneten Naturschutzbehörde; wird der Eingriff durch Landkreise oder kreisfreie Städte vorgenommen oder ist für die Zulassung des Eingriffs eine oberste Landesbehörde zuständig, ergeht die Entscheidung im Einvernehmen mit der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege. Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen eines Monats nach Eingang des Ersuchens der Zulassungsbehörde unter Darlegung der Gründe verweigert wird. Entscheidungen ergehen, soweit für sie die Konzentrationswirkung nach § 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg gilt, im Benehmen mit der Naturschutzbehörde. § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt. Die zuständige Naturschutzbehörde ist möglichst frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt in Zweifelsfällen auch bereits bei der Prüfung, ob ein Eingriff im Sinne des Gesetzes gegeben ist. 

(3) Eingriffe, für die keine sonstige behördliche Zulassung oder eine Anzeige vorgeschrieben sind, bedürfen der Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde. Diese trifft die nach Absatz 1 erforderlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn für einen Eingriff auf die Durchführung eines grundsätzlich vorgeschriebenen Zulassungs- oder Anzeigeverfahrens im Einzelfall verzichtet wird. 

(4) Die nach Absatz 1 und 3 zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit bis zur Höhe der voraussichtlichen Kosten für die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen verlangen, um die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 12 Abs. 2 zu gewährleisten; dazu gehören auch die in § 15 Abs. 1 Satz 4 aufgeführten Kosten. Für die Sicherheitsleistung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß.

(5) Erfüllt der Verursacher trotz Aufforderung und angemessener Fristsetzung Nebenbestimmungen nicht oder leistet er eine nach Absatz 4 verlangte Sicherheit nicht, kann die nach den Absätzen 1 oder 3 zuständige Behörde die Einstellung des Vorhabens anordnen und die Zulassung widerrufen. Widerruft sie die Zulassung, kann sie die Nutzung untersagen und die Wiederherstellung des früheren Zustandes auf Kosten des Verursachers fordern oder selbst vornehmen.

(Anmerkung Beschwerdeführer: Die Windpark GmbH erfüllt an anderen WEA- Standorten diese Verpflichtungen nicht und setzt seid Jahren die Ausgleichsmaßnahmen nicht vollständig um. Antrag des Bescherdeführers: Verfahren nach (5) – Zulassung zum Betrieb der WEA entziehen und Wiederherstellung anordnen bzw. kostenpflichtig selber durchführen. Da hier ein enormer Vertrauensbruch gegenüber der Behörde vorliegt, darf der Germania Windpark GmbH keine weitere Errichtung von WEAs erlaubt werden. Bevor nicht alle anderen Alt- Verpflichtungen vollumfänglich bedient wurden. Werden – wieder besseres wissen - weitere Genehmigungen für die Germania WP GmbH und auch andere Investoren erteilt, wird die Allgemeinheit wissentlich und vorsätzlich geschädigt. Eine Bank vergibt auch keine weiteren Kredite, wenn der Kreditnehmer die Altkredite nicht bedienen will oder kann! Anmerkung Ende)

(6) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung oder Anzeige vorgenommen, so soll die zuständige Naturschutzbehörde die Einstellung des Vorhabens anordnen. Sie kann die Wiederherstellung des früheren Zustandes oder die Untersagung der Nutzung anordnen. Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann auch von dem Eigentümer des betroffenen Grundstücks verlangt werden, wenn ein Rückgriff auf den Verursacher nicht möglich ist und der Eigentümer mit dem Eingriff einverstanden war oder sein Einverständnis nach den Umständen des Falles anzunehmen ist. Ist die Wiederherstellung nicht möglich, finden die §§ 12 und 15 Anwendung. 

(7) Handelt es sich bei Eingriffen nach § 10 Abs. 2 Nr. 12 und 13 um ein Vorhaben, für das eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, muss das Zulassungsverfahren im Sinne des Absatzes 1 oder das Genehmigungsverfahren im Sinne des Absatzes 3 den Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen.

(8) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften oder in der Zulassung nach Absatz 1 oder der Genehmigung nach Absatz 3 etwas Anderes bestimmt ist, erlischt diese Zulassung oder Genehmigung, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung mit wesentlichen Eingriffsmaßnahmen begonnen oder ein begonnener Eingriff länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist kann in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag verlängert werden. Die Frist kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der zuständigen Behörde eingegangen ist.

§ 18
Darlegungspflicht, Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(1) Anträge und Anzeigen nach § 17 müssen in einem nach Art und Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs und die Entscheidungen der zuständigen Behörden erforderlichen Angaben enthalten, insbesondere über 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs, 

2. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nach Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf, 

3. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen zur rechtlichen Sicherung der Flächen für Maßnahmen nach Nummer 2. 

Der Verursacher hat im Antrag oder in der Anzeige, spätestens aber vor der behördlichen Entscheidung über die Zulassung des Eingriffs oder zu einem von der Behörde in der Entscheidung festgelegten späteren Zeitpunkt den Nachweis der tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der Grundflächen zu führen, auf denen die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden sollen. 

(2) Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft, der aufgrund eines nach öffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen werden soll, hat der Planungsträger im Fachplan oder in einem landschaftspflegerischen Begleitplan, der entsprechend seinem Ergebnis zum Inhalt des Fachplans zu machen ist, über die Verpflichtung nach Absatz 1 hinaus alle zur Beurteilung des Eingriffs und für die Entscheidung der zuständigen Behörde notwendigen Angaben vorzulegen, insbesondere

1. die ökologischen Gegebenheiten unter Hervorhebung besonderer Werte und Funktionen des Naturhaushalts auf den vom Eingriff betroffenen Grundflächen darzustellen und zu bewerten, 

2. die durch den Eingriff zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft darzustellen und zu bewerten sowie 

3. die vorgesehenen Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zu begründen. 

Die Darstellungen haben durch Text und Karte zu erfolgen. Fachplan im Sinne von Satz 1 ist jeder nach öffentlichem Recht vorgeschriebene Plan, der durch den Träger eines Vorhabens vor dessen Durchführung aufzustellen ist unabhängig davon, in welchem Verfahren der Plan einer behördlichen Zulassung bedarf.

(3) Die nach § 17 zuständige Behörde prüft die frist- und sachgerechte Durchführung der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Pflegemaßnahmen. Hierzu kann sie anordnen, dass der Verursacher ihr einen entsprechenden Bericht vorlegt; sie unterrichtet die zuständige Naturschutzbehörde

§ 33
Horststandorte

(1) Zum Schutz der Horststandorte der Adler, Wanderfalken, Korn- und Wiesenweihen, Schwarzstörche, Kraniche, Sumpfohreulen und Uhus ist es verboten,

1. im Umkreis von 100 Metern um den Horststandort Bestockungen abzutreiben oder den Charakter des Gebietes sonst zu verändern, 

2. im Umkreis von 300 Metern um den Horststandort in der Zeit vom 1. Februar bis zum 31. August 

a. land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen unter Maschineneinsatz durchzuführen oder 

b. die Jagd auszuüben, mit Ausnahme der Nachsuche, 

3. im Umkreis von 300 Metern um den Horststandort jagdliche Einrichtungen zu bauen. 

Satz 1 gilt, mit Ausnahme des Verbots in Nummer 2 Buchstabe b, nicht für Fischadler, deren Horst sich auf Masten in der bewirtschafteten Feldflur befindet, sowie für Kraniche, die in der bewirtschafteten Feldflur nisten. Die Schutzfrist in Satz 1 Nr. 2 beginnt um den Horststandort der Seeadler bereits am 1. Januar; sie endet um den Nistplatz der Kraniche bereits am 30. Juni.

(2) Auf Antrag des Eigentümers, Nutzungsberechtigten oder Jagdausübungsberechtigten überprüft die untere Naturschutzbehörde im Einzelfall die Schutzbestimmungen nach Absatz 1. Nach Beratung durch die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege kann sie die Schutzzonen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder die Schutzfristen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 verändern, sofern der Schutzzweck dadurch nicht beeinträchtigt wird; sie kann zum Schutz der Schreiadler und Schwarzstörche im Einzelfall die Schutzzonen erweitern oder die Schutzfristen verlängern. 

(Anmerkung und Antrag des Beschwerdeführers: Da einige WEAs näher als 300 m an Horststandorte platziert werden, ist es dem Investor zu untersagen, in den o.g. Zeitabständen die WEAs zu betreiben. Wenn Land- und Forstwirtschaftlicher Maschineneinsatz (Lärmbelästigung) verboten ist, muss auch der Maschinenlärm und die gefährlichen Rotoren der WEAs gleichrangig gewertet werden.

§ 42
Arten- und Biotopschutzprogramme, Rote Liste

(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege oder Wiederansiedlung wild lebender Tier- und Pflanzenarten werden von der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege insbesondere für Arten von gemeinschaftlichem Interesse, europäische Vogelarten sowie besonders geschützte oder sonst in ihrem Bestand gefährdete Arten, Arten- und Biotopschutzprogramme erarbeitet und von der obersten Naturschutzbehörde erlassen.

(2) Die Arten- und Biotopschutzprogramme enthalten insbesondere:

1. die Erfassung und Dokumentation der betreffenden Arten, ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume und Lebensbedingungen, 

2. die Zustandsbewertung unter Hervorhebung der wesentlichen Gefährdungsursachen, 

3. Vorschläge für Schutzmaßnahmen und Grunderwerb, 

4. Richtlinien und Hinweise für Pflege- und Überwachungsmaßnahmen. 

(3) Zur Vorbereitung von Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes gibt die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege in geeigneten Zeitabständen den wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse über ausgestorbene und bedrohte heimische Tier- und Pflanzenarten (Rote Liste) bekannt.

§ 38
Allgemeiner Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten

Es ist verboten,

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 

2. die Eier sowie Nester, Baue oder andere Lebensstätten wild lebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

3. ohne vernünftigen Grund wild lebende Pflanzen von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten. 

 

Textende.
Brandenburgischen BO (BbgBO) :
 

1. 
BbgBO § 6 Abstandsflächen für Gebäude

Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 1 H (Höhe Bauwerk)

 

2. 
Verwaltungsvorschrift zur Bbg BO Punkt 6. (zu § 6 BbgBO - Abstandsflächen) 

Unterpunkt 6.8.3:

Abstandsfläche ist wie folgt zu berechnen: H= Maß zwischen Geländeoberfläche und der höchsten 

Spitze des senkrecht gestellten Rotorblattes. Da sich Anlagen drehen können - kreisförmig um die Mit
te der WEA.

(Anmerkung: entweder 12 Anlagen je 147 m oder 1 Anlage mit 138,5 m Abstandsmaß) 

Ausnahmeregelung im Einzelfall: Bei einem Abstand über 300 m von Gebäuden mit Aufenthaltsräu-

men, kann laut BbgBO § 72 reduziert werden auf Maß Rotorblatt + 3 m.

3.
BbgBO § 72 - Abweichungen:

Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen zulassen wenn:

1. mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind, insbesondere dem Zweck der bauaufsicht-

lichen Anforderungen gleicher Weise entsprechen

und

2. die nachbarlichen Interessen nicht beeinträchtigen.
(Anmerkung Beschwerdeführer: Diverse Bürger haben Ihre frühere Zustimmung in Bezug Überfahrten, Abstandmaße und Kabelrecht zurückgezogen oder gleich verweigert.

Da Abstandmaße in allen Plänen fehlen, kann niemand nachvollziehen, ob die deutsche und EU- Gesetzgebung und die privatrechtlichen Einwende der Eigentümer der Nachbargrundstücke eingehalten/ beachtet wurden.)

Textende
Strategische Umweltprüfung (SUP):
Die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Strategische Umweltprüfung bzw. "SUP-Richtlinie") sieht vor, dass von jetzt an auch die Umweltauswirkungen von Plänen und Programmen ermittelt und beurteilt werden müssen. Diese EU-RL ergänzt somit die schon länger geltende UVP-Richtlinie der Gemeinschaft zur Umweltverträglichkeitsprüfung für bestimmte Einzelvorhaben im Zulassungsverfahren. Durch die neue EU-RL können die Umweltfolgen von Entscheidungen bereits frühzeitig erkannt und in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.

Gemäß Artikel 3 Abs. 2 der SUP-Richtlinie sind vor allem Pläne und Programme aus den "Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzung" einer SUP zu unterziehen, die außerdem einen Rahmen für die Zulässigkeit potenziell UVP-pflichtiger Vorhaben setzen. Zwingend SUP-pflichtig sind außerdem Pläne und Programme, für die eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 35 BNatSchG erforderlich wird. 

Diese EU-RL ist von den Mitgliedsländern der EU in nationales Recht umzusetzen. Für den Bereich des Städtebaues wurde die SUP-Richtlinie bundeseinheitlich durch das „Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an die EG-Richtlinien - EAG Bau“ fristgerecht zum 21. Juli 2004 umgesetzt.


Die weitere Umsetzung der SUP-Richtlinie in nationales Recht erfolgt im Rahmen der Novellierung des UVP-Gesetzes. Da hierfür die Frist zum 21. Juli 2004 nicht eingehalten werden konnte, greift seither die SUP-Richtlinie unmittelbar.
Im derzeitigen Gesetzesentwurf der Bundesregierung (SUPG-Entwurf) werden in Anlage 3 diejenigen Pläne und Programme aufgeführt, für die in Deutschland zwingend eine SUP-Pflicht besteht. Nach Ansicht des Bundesgesetzgebers gehören hierzu auch Landschaftsplanungen. Deren Aussagen und Darstellungen sind in Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen und werden daher als rahmensetzend für UVP-pflichtige Vorhaben angesehen.

Besondere Verfahrensvorschriften enthält der SUPG-Entwurf u.a. für die Durchführung der SUP bei Landschaftsplanungen (§ 19 a UVPG). Dies ergibt sich aus dem doppelten Charakter der Landschaftsplanung. 

· Auf der einen Seite beeinflusst die Landschaftsplanung über die Berücksichtigungspflicht UVP-pflichtige Programme bzw. Vorhaben und ist somit selbst Gegenstand der Prüfung. 

· Auf der anderen Seite stellt sie einschlägige Fachinformationen sowie etliche maßgebliche Prüf- und Beurteilungskriterien für die Umweltfolgenermittlung von Plänen und Projekten zur Verfügung und stellt somit selbst einen Bestandteil der Abwägungskriterien dar. 

Die Landschaftsplanung besitzt daher eine herausgehobene Bedeutung für die SUP.
Sie kann mit entsprechenden Ergänzungen, insbesondere im Bereich des Immissionsschutzes und des Kulturlandschaftsschutzes, alle UVP-relevanten Schutzgüter behandeln und in einem einheitlichen Verfahren bündeln. 

Außerdem bietet die kommunale Landschaftsplanung im Zuge ihres Aufstellungsverfahrens eine bewährte Plattform. Über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit (§§ 4 und 4a BauGB ) integriert sie alle relevanten Fachbelange und Ziele. Die Landschaftsplanung bildet somit eine gute Grundlage für den nach § 2a der SUP-Richtlinie geforderten Umweltbericht sowie das nach § 4c der SUP-Richtlinie geforderte Umweltmonitoring.
Eine gezielt auf die Anforderungen einer SUP abgestellte Landschaftsplanung kann außerdem das Screening- und Scoping-Verfahren steuern, eine sinnvolle Abschichtung und Koordinierung aller mit dem Projektablauf verbundenen Tätigkeiten übernehmen, eine für den Verfahrensstand ausreichende Bearbeitungstiefe festlegen und somit insgesamt den Verfahrensablauf beschleunigen und zur Planungssicherheit beitragen.

Ende der Kopie

Das bedeutet, dass sich die Bundesrepublik dem direkten EU- Umweltrecht unterordnen muss. In Kraft getreten am 21.07.2001.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist zwingend vorgeschrieben.

(Anmerkung Beschwerdeführer: Eine Umweltverträglichkeitsprüfung und/ oder zeitnahe Erhebungen in Bezug Fauna und Flora durch unabhängige Gutachter oder die Behörden liegen den Antragsunterlagen nicht bei (auch nicht zum BBP und nicht zum FNP) Weiterhin bemängeln wir die fehlende Prüfung und fehlende Auslage des FFH- Verträglichkeitsberichtes/ Umweltberichtes. Nach EAG- Bau und dem direkt wirkenden EU- Umweltrecht und nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10.01.2006 (Az. EuGh Rs C-98/03) ist eine Prüfung des Umweltberichtes zwingend notwendig und das Ergebnis im Laufe des Planverfahrens mit auszulegen. Deutschland wurde auch aus diesem Grund (unvollständige Umsetzung der EU- Umweltrichtlinie), wie o.g. rechtskräftig verurteilt. Die Prüfung ist nicht nachvollziehbar und die Auslegung fehlt. 

Textende

Ich bitte Sie um vollständige Heilung und stelle den Antrag (ich weisen hier auf die neueste deutsche- und EU- Rechtssprechung und die Forderungen und die vorgeschrieben Form/ Inhalt der Auslage des direkt wirkenden EU- Umweltrechtes und auch des EU- Wettbewerbsrechtes hin), dass die Genehmigung des LUA zum Windpark Golzow zurückgezogen und eine Umweltverträglichkeitsprüfung (mit den vorgeschriebenen neuesten Erhebungen über die Fauna und Flora) durchgeführt wird.

Wir bitten das LUA weiteren unnötigen Ärger, Beschwerden und Anzeigen auch bei den Europäischen Institutionen zu vermeiden.

Sorgen Sie mit Ihrer Autorität und mit Ihrem Einfluss für eine vollständige Heilung der erheblichen Verfahrensfehler.

Ich bitte Sie um Anwendung des geltendem EU- Umweltrechtes und Beachtung der EU- und deutschen Rechtssprechung. Binden Sie die betroffenen Bürger nach EU- Umweltrichtlinie und auch darüber hinaus mit ein. 

Ich verweise hiermit auf die bisher ignorierten fast 800 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen einen überdimensionalen Windpark.

Wir haben diese Unterschriften nicht vergessen. Die Originale befinden sich bei uns.

Auch die Beschwerde bei der EU wurde bisher nicht weiter behandelt. Nach schriftlicher Auskunft der EU wird diese handeln, wenn ein rechtskräftiger Beschluss des Amtes PM oder einer anderen zuständigen Behörde vorliegt.

Lassen wir es bitte nicht so weit kommen. 

Der Beschwerdeführende und die BI Gegenwind in Golzow schlägt seid fast 5 Jahren vor, einen Konsens zu finden. Dieser würde in der Errichtung von 6 Anlagen mit der Maximalhöhe von 100 m liegen. Der Standort wäre auf der rechten Straßenseite ortsauswärts in Richtung des Ortes  Prützke (Kloster Lehnin). Somit würde der Höhenzug oberhalb Grüneiche ein wenig frei bleiben und die Flugbewegungen von Tausenden Zug- und Rastvögel nicht zu sehr beeinträchtigen. Auch die Störche und Hunderte Fledermäuse, die oberhalb Grüneiche auch teilweise in den alten Bunkeranlagen und Hochständen nisten, würden relativ geschützt bleiben. Die Horste von Milanen und anderen Greifvögeln würden in einem Umkreis von 300 m nicht betroffen sein. Störche, Milane und Fledermäuse etc. tauchen in dem Umweltbericht der Germania bzw. Stadt und Land leider nicht auf. Da es keine wirkliche Prüfung (nach EU- Richtlinie vorgeschrieben) des Berichtes gibt, können die leider unrichtigen und verfälschten Darstellungen auch nicht berichtigt werden. 

Leider habe ich seid 5 Jahren – obwohl an alle Beteiligten schriftlich gegeben - auf den Alternativ- Vorschlag noch nie eine Antwort erhalten. Das ist sehr traurig und ist einer positiven Meinungsbildung im Ort zur Demokratie und Bürgergesellschaft äußerst abträglich.

Auch bitte ich Sie, sich für eine Einzelfallprüfung (laut Bundesverwaltungsgericht) in Bezug der „optischen etc. Beeinträchtigung“ einzusetzen. Nicht nur Störche und Fledermäuse sind wichtig - auch wir Bürger.

Zusätzlich erlaube ich mir, auf das Protokoll der 45. Amtsleitertagung der Bauaufsichtsbehörden des Landes Brandenburg am 22. Juni 2004 u.a. Inhalt:

„Anforderungen die Genehmigung von Windkraftanlagen in Brandenburg“

zu verweisen.
Für eine Antwort habe ich den 26.05.2007 notiert.

(Anmerkung Neumann am 22.10.2007: Noch keine Antwort erhalten – nur eine Eingangsbestätigung! Alle Briefe wurden mit Einschreiben und Rückschein an das LUA gegeben)
Erklärung:

FNP: Flächennutzungsplan

BBP: Bebauungsplan

GV  : Gemeindevertreter

PM  : Potsdam Mittelmark

EU  : Europäische Union

BI   : Bürgerinitiative

mit freundl. Grüßen


Wolfgang Neumann




Wolfgang Neumann


Brandenburger Str. 49, 14778 Golzow


Telefon	:	(033835) 41 45 5


Telefax	:	(033835) 41 45 8


Funktel.	:	(0170)   7448540


Email	: WNeumannBueroGMM@aol.com	
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